
Sozialversicherung für Landwirtschaft,   
Forsten und Gartenbau  
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

SVLFG 
34105 Kassel 

Aktenzeichen: 

EK 1 
Arbeitgeberbescheinigung Einkommensanrechnung – Bruttoarbeitsentgelt – 

A. Angaben zur Person
Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname) Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort Telefon Vorwahl/Rufnummer 

B. Die Angaben zum Bruttoarbeitsentgelt (siehe D und E) werden erbeten zum

1. laufenden Bruttoarbeitsentgelt (siehe D) seit

2. jährlichen Bruttoarbeitsentgelt (siehe E) im abgelaufenen Kalenderjahr

Es ist immer das tatsächliche Bruttoarbeitsentgelt (auch aus geringfügiger Beschäftigung/Minijob, bei Altersteilzeit 
ohne Berücksichtigung des Aufstockungsbetrags) einzutragen. Ist es nicht für den vollen Monat gezahlt worden, ist 
das vereinbarte monatliche Bruttoarbeitsentgelt einzutragen. Die Einkünfte sind nicht auf die Beitragsbemessungs-
grenze der gesetzlichen Rentenversicherung zu begrenzen. 
Die jährlichen Sonderzuwendungen sind unter E.2 gesondert anzugeben.  
Bei Beschäftigten, die nicht versicherungspflichtig sind, versicherungsfrei sind, von der Versicherungspflicht befreit 
sind oder Entgelte in den Grenzen des Übergangsbereichs erzielen, ist ebenfalls das tatsächliche Bruttoarbeitsentgelt 
einzutragen. Sofern Kurzarbeitergeld gezahlt wurde, ist als monatliches Bruttoarbeitsentgelt der Betrag zu bescheini-
gen, der dem Versicherungsträger nach den Vorschriften der Verordnung über die Erfassung und Übermittlung von 
Daten für die Träger der Sozialversicherung (DEÜV) als Arbeitsentgelt gemeldet werden muss. 

C. Bescheinigung der laufenden Leistungen

1. Wann wurde das Beschäftigungsverhältnis aufgenommen?
Tag, Monat, Jahr

2. Wurde das Beschäftigungsverhältnis zwischenzeitlich beendet?

 nein  ja, am 
Tag, Monat, Jahr

3. Handelt es sich um Bezüge aus einem Beamtenverhältnis oder aus einem ähnlichen versicherungs-
freien Dienstverhältnis oder Arbeitsverhältnis mit Anwartschaft auf Versorgung nach beamtenrechtli-
chen Vorschriften oder Grundsätzen?

 nein  ja 

3.1 Handelt es sich hierbei um Altersteilzeitbezüge nach beamtenrechtlichen Vorschriften? 

 nein  ja 

4. Handelt es sich um Entgelte aus einem versicherungsfreien Arbeitsverhältnis, bei dem nur der Arbeit-
geberanteil zu zahlen ist (z. B. Altersrente)?

 nein  ja 

5. Handelt es sich um Entgelte aus einem versicherungsfreien – nicht kurzfristigen – geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnis (Minijob) oder aus einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis, für das sich
die beschäftigte Person von der Versicherungspflicht hat befreien lassen?

 nein  ja 
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D. Bescheinigung des laufenden Bruttoarbeitsentgelts - (siehe B.1) - 

1. Höhe des erzielten monatlichen Bruttoarbeitsentgelts ohne Sonderzuwendungen   € 
 (ohne Aufstockungsbetrag nach dem Altersteilzeitgesetz, ohne Anteile für betriebliche Altersversorgung) 

2. Wird das unter D.1 bescheinigte Bruttoarbeitsentgelt aus einer Altersteilzeitarbeit nach dem Altersteil-
zeitgesetz erzielt? 

  nein 

  ja, folgender Aufstockungsbetrag wird gezahlt 

  _______________________________  € zum Bruttoarbeitsentgelt aus D.1 

E. Bescheinigung des jährlichen Bruttoarbeitsentgelts - (für das Kalenderjahr unter B.2) - 

1. Zeitraum im Kalenderjahr (B.2) Höhe des monatlichen Bruttoarbeitsentgelts 
 (vom - bis) ohne Sonderzuwendungen (ohne Aufstockungs- 

  betrag nach dem Altersteilzeitgesetz– siehe E.3 –, ohne Anteile 

  für betriebliche Altersversorgung) 

  _________________   _________________   ___________________ € 
 Tag, Monat, Jahr Tag, Monat, Jahr 

  _________________   _________________   ___________________ € 
 Tag, Monat, Jahr Tag, Monat, Jahr 

  _________________   _________________   ___________________ € 
 Tag, Monat, Jahr Tag, Monat, Jahr 

2. Wurde neben dem Bruttoarbeitsentgelt (E.1) eine jährliche Sonderzuwendung gezahlt? 
  nein  ja 
   Höhe der bereits gezahlten Zuwendungen   € 
   (ohne Aufstockungsbetrag nach dem Altersteilzeitgesetz) 

3. Wurde das Arbeitsentgelt aus einer Altersteilzeitarbeit nach dem Altersteilzeitgesetz erzielt? 

  nein 

  ja, neben dem unter E.1 bescheinigten Bruttoarbeitsentgelt wurden noch folgende Aufstockungs-
beträge gezahlt 

 Zeitraum (vom-bis) Insgesamt 

  ________________   _________________   _____________________ € 
  Tag, Monat, Jahr Tag, Monat, Jahr 

  ________________   _________________   _____________________ € 
  Tag, Monat, Jahr Tag, Monat, Jahr 

F. Bestätigung des Arbeitgebers 

Für Rückfragen sind wir erreichbar unter der Telefonnummer:   
 Bitte Durchwahl angeben. 

    
Datum Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers 
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